
Ortsrecht 
Gemeinde 

Aldenhoven 

Nr. 1a H a u p t s a t z u n g 
 

der Gemeinde Aldenhoven 
vom 09. Dezember 1999 

 
i.d.F. der 7. Änderung vom 21. Dezember 2007 

  
 
 

Inhaltsübersicht 
 
Präambel 
 
§ 1 Name, Bezeichnung, Gebiet 
§ 2 Wappen, Flagge, Siegel 
§ 3 Einteilung des Gemeindegebietes in Ortschaften 
§ 3a Bezeichnung von Gemeindeteilen in Personenstandsbüchern und -urkunden 
§ 4 Gleichstellung von Frau und Mann 
§ 5 Unterrichtung der Einwohner 
§ 6 Anregungen und Beschwerden 
§ 7 Bezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder 
§ 8 Dringlichkeitsentscheidungen 
§ 9 Ausschüsse 
§ 10 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall 
§ 11 Genehmigung von Rechtsgeschäften 
§ 12 Bürgermeister 
§ 13 Öffentliche Bekanntmachungen 
§ 14 Zuständigkeit für dienstrechtliche Entscheidungen 
§ 15 Inkrafttreten 



Hauptsatzung Stand: 21. Dezember 2007  
 

 2

Präambel 
 
Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f) der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 09. Oktober 2007 (GV. NRW. 
S. 380), hat der Rat der Gemeinde Aldenhoven in seiner Sitzung am 20. Dezember 2007 mit 
Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Ratsmitglieder die folgende 7. Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Aldenhoven vom 09. Dezember 1999 beschlossen: 
 
 

§ 1 
Name, Bezeichnung, Gebiet 

 
(1) Die Gemeinde führt den Namen "Gemeinde Aldenhoven". Sie entstand am 01. Januar 

1972 nach der Kommunalen Neugliederung. 
 
(2) Sie weist einen Gebietsstand von 44,26 km2 auf. 
 
 

§ 2 
Wappen, Flagge, Siegel 

 
(1) Der Gemeinde Aldenhoven ist mit Urkunde des Regierungspräsidenten Köln vom 

08.02.1973 das Recht zur Führung eines Wappens verliehen worden. Das Wappen zeigt 
im oberen Feld in gold (gelb) eine blaue Lilie, unten in schwarz ein schwebendes, golde-
nes (gelbes) Kreuz innerhalb eines silbernen (weißen) Lorbeerkranzes. 

 
(2) Der Gemeinde Aldenhoven ist ferner das Recht zur Führung einer Flagge verliehen wor-

den. Die Flagge (das Banner) der Gemeinde zeigt die Farben gelb-schwarz im Verhältnis 
1:1 quergestreift mit oben einer blauen Lilie und unten einem schwebenden gelben Kreuz 
innerhalb eines weißen Lorbeerkranzes. 

 
(3) Die Gemeinde Aldenhoven führt ein Dienstsiegel mit dem Gemeindewappen. Das 

Dienstsiegel gleicht in Form und Größe dem dieser Hauptsatzung beigedrückten Siegel. 
 
 

§ 3 
Einteilung des Gemeindegebietes in Ortschaften und Gemeindebezirke 

 
(1) Das Gemeindegebiet wird in folgende Ortschaften eingeteilt: 

a) Aldenhoven 
b) Aldenhoven - Dürboslar 
c) Aldenhoven - Engelsdorf 
d) Aldenhoven - Freialdenhoven 
e) Aldenhoven - Niedermerz 
f) Aldenhoven - Schleiden 
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g) Aldenhoven - Siersdorf 
 

Die Ortschaft Aldenhoven bildet die Gemeindebezirke Aldenhoven 1, Aldenhoven 2 
und Neu Pattern. Die übrigen Ortschaften bilden jeweils einen Gemeindebezirk. Die 
räumliche Abgrenzung der Ortschaften und der Gemeindebezirke ergibt sich aus den 
Anlagen 1 - 3, die Bestandteil dieser Hauptsatzung sind. 

 
(2) Für jeden Gemeindebezirk wird vom Rat ein/e Ortsbürgermeister/in gewählt. Die 

Wahl erfolgt für die Dauer der Wahlzeit des Rates. Der/die Ortsbürgermeister/in muss 
in dem Gemeindebezirk, für den er/sie bestellt wird, wohnen und dem Rat angehören 
oder angehören können. Der Bürgermeister und seine Stellvertreter/innen sollen nicht 
zum/r Ortsbürgermeister/in gewählt werden. Die Ortsbürgermeister/innen sind Ehren-
beamte. 

 
(3) Der/die Ortsbürgermeister/in hat die Belange seines/ihres Gemeindebezirkes gegen-

über dem Rat wahrnehmen. Im Rahmen dieser Aufgabe ist er/sie jederzeit berechtigt 
und verpflichtet, Wünsche, Anregungen und Beschwerden aus seinem/ihrem Gemein-
debezirk aufzugreifen und an den Rat oder an den für die Entscheidung der Angele-
genheit zuständigen Ausschuss weiterzuleiten. Der Rat bzw. der Ausschuss soll 
den/die Ortsbürgermeister/in vor der Entscheidung über Angelegenheiten, die Belange 
des Gemeindebezirkes berühren, hören. Die Anhörung kann sowohl schriftlich als 
auch mündlich erfolgen. Sie soll mündlich erfolgen, wenn der/die Ortsbürger-
meister/in in einer Angelegenheit dem Rat Wünsche, Anregungen oder Beschwerden 
vorgetragen hat. 

 
(4) Der Bürgermeister kann den/die Ortsbürgermeister/in mit der Erledigung bestimmter 

Geschäfte der laufenden Verwaltung für den Bereich seines/ihres Gemeindebezirkes 
beauftragen. Der/die Ortsbürgermeister/in führt diese Geschäfte in Verantwortung ge-
genüber dem/der Bürgermeister durch. 

 
(5) Zur Abgeltung des ihm/ihr durch die Wahrnehmung seiner/ihrer Aufgaben entstehen-

den Aufwandes erhält er/sie eine monatliche Aufwandsentschädigung gem. § 3 Abs. 2 
Satz 1 der EntschVO. Daneben steht dem/der Ortsbürgermeister/in Ersatz seines/ihres 
Verdienstausfalles nach Maßgabe des § 39 Abs. 7 Satz 7 i.V.m. § 45 Abs. 1 GO zu. 

 
(6) Der Bürgermeister ist berechtigt, den/die Ortsbürgermeister/in in geeigneten Fällen für 

den Bereich seines/ihres Gemeindebezirkes mit der Wahrnehmung repräsentativer 
Aufgaben und Verpflichtungen zu beauftragen. 

 
§ 3a 

Bezeichnung von Gemeindeteilen 
in Personenstandsbüchern und -urkunden 

 
(1) Für die Bezeichnung in Personenstandsbüchern und -urkunden werden für die Gemeinde 

die in § 3 Abs. 1 genannten Gemeindeteilbezeichnungen festgelegt. 
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(2) Die räumlichen Abgrenzungen der in Abs. 1 bezeichneten Gemeindeteile ergeben sich 
aus der als Anlage beigefügten Karte, die Bestandteil dieser Hauptsatzung ist. 

 
 

§ 4 
Gleichstellung von Frau und Mann 

 
(1) Der Bürgermeister bestellt eine hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte. Diese soll 

mit 19,50 Wochenstunden für den Bereich Gleichstellung tätig sein. 
  
(2) Der Bürgermeister bestellt eine Stellvertreterin der Gleichstellungsbeauftragten für den 

Aufgabenbereich der §§ 17, 18, 19 Abs. 1 LGG. 
 
(3) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde 

mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung 
von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesell-
schaft haben. Dies sind insbesondere soziale, organisatorische und personelle Maßnah-
men, einschließlich Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vor-
stellungsgespräche; die Gleichstellungsbeauftragte hat insbesondere die Aufstellung und 
Änderung des Frauenförderplans sowie die Erstellung des Berichts über die Umsetzung 
des Frauenförderplans durchzuführen. 

 
(4) Der Bürgermeister unterrichtet die Gleichstellungsbeauftragte über geplante Maßnahmen 

gemäß Abs. 3 rechtzeitig und umfassend. 
 
(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann, soweit Beratungsgegenstände ihres Aufgaben-

bereiches behandelt werden, an Sitzungen des Verwaltungsvorstandes, des Rates und sei-
ner Ausschüsse teilnehmen. 

 
Ihr ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie kann die Öffentlichkeit über Angelegenhei-
ten ihres Aufgabenbereiches unterrichten. Hierüber ist der Bürgermeister vorab zu infor-
mieren. 

 
Die Entscheidung, ob ein Beratungsgegenstand eine Angelegenheit des Aufgabenberei-
ches der Gleichstellungsbeauftragten ist, obliegt dem Bürgermeister bzw. bei Ausschuss-
sitzungen dem Ausschussvorsitzenden. 

 
(6) Die Vorlagen und Vorinformationen zu Beratungsgegenständen, die den übrigen Rats- 

bzw. Ausschussmitgliedern zugesandt werden, sind spätestens gleichzeitig auch der 
Gleichstellungsbeauftragten zuzuleiten, sofern Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches 
in Frage stehen. 

 
(7) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich be-

rühren, den Beschlussvorlagen des Bürgermeisters widersprechen; in diesem Fall hat der 
Bürgermeister den Rat zu Beginn der Beratung auf den Widerspruch und seine wesentli-
chen Gründe hinzuweisen. 
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§ 5 

Unterrichtung der Einwohner 
 
(1) Der Rat hat die Einwohner über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Gemeinde zu 

unterrichten. Die Unterrichtung hat möglichst frühzeitig zu erfolgen. Über die Art und 
Weise der Unterrichtung (z.B. Hinweise in der örtlichen Presse, öffentliche Anschläge, 
schriftliche Unterrichtung aller Haushalte, Durchführung besonderer Informationsver-
anstaltungen, Abhaltung von Einwohnerversammlungen) entscheidet der Rat von Fall zu 
Fall. 

 
(2) Eine Einwohnerversammlung soll insbesondere stattfinden, wenn es sich um Planungen 

oder Vorhaben der Gemeinde handelt, die die strukturelle Entwicklung der Gemeinde 
unmittelbar und nachhaltig beeinflussen oder die mit erheblichen Auswirkungen für eine 
Vielzahl von Einwohnern verbunden sind. Die Einwohnerversammlung kann auf Teile 
des Gemeindegebietes beschränkt werden. 

 
(3) Hat der Rat die Durchführung einer Einwohnerversammlung beschlossen, so setzt der 

Bürgermeister Zeit und Ort der Versammlung fest und lädt alle Einwohner durch öffentli-
che Bekanntmachung ein. Die in der Geschäftsordnung für die Einberufung des Rates 
festgelegten Ladungsfristen gelten entsprechend. Der Bürgermeister führt den Vorsitz in 
der Versammlung. Zu Beginn der Versammlung unterrichtet der Bürgermeister die Ein-
wohner über Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen der Planung bzw. des Vor-
habens. Anschließend haben die Einwohner Gelegenheit, sich zu den Ausführungen zu 
äußern und sie mit den vom Rat zu bestimmenden Ratsmitgliedern aller Fraktionen und 
dem Bürgermeister zu erörtern. Eine Beschlussfassung findet nicht statt. Der Rat ist über 
das Ergebnis der Einwohnerversammlung in seiner nächsten Sitzung zu unterrichten. 

 
(4) Die dem Bürgermeister aufgrund der Geschäftsordnung obliegende Unterrichtungspflicht 

bleibt unberührt. 
 
 

§ 6 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anre-

gungen oder Beschwerden an den Rat zu wenden. Anregungen und Beschwerden müssen 
Angelegenheiten betreffen, die in den Aufgabenbereich der Gemeinde Aldenhoven fallen. 

 
Einwohnerinnen und Einwohner, die sich mit Anregungen und Beschwerden in schrift-
licher Form an den Rat gewandt haben, wird das Recht zur mündlichen Erläuterung ihres 
Anliegens in dem dafür zuständigen Ausschuss eingeräumt. Bei Anregungen und Be-
schwerden einer Gemeinschaft ist von dieser ein Sprecher zu benennen. 
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(2) Anregungen und Beschwerden, die nicht in den Aufgabenbereich der Gemeinde Alden-
hoven fallen, sind vom Bürgermeister an die zuständige Stelle weiterzuleiten. Der An-
tragsteller und die Fraktionen sind hierüber zu unterrichten. 

 
(3) Eingaben von Einwohnerinnen und Einwohner, die weder Anregungen noch Be-

schwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Ansichten etc.) sind ohne Bera-
tung vom Bürgermeister zurückzugeben. 

 
(4) Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden im Sinne von Abs. 1 bestimmt der 

Rat den Hauptausschuss. 
 
(5) Der für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden zuständige Ausschuß hat diese 

inhaltlich zu prüfen. Danach überweist er sie an die zur Entscheidung berechtigte Stelle. 
Bei der Überweisung kann er Empfehlungen aussprechen, an die die zur Entscheidung 
berechtigte Stelle nicht gebunden ist. 

 
(6) Das Recht des Rates, die Entscheidung einer Angelegenheit, die den Gegenstand einer 

Anregung oder Beschwerde bildet, an sich zu ziehen (§ 41 Abs. 2, 3 GO) bleibt unbe-
rührt. 

 
(7) Dem Antragsteller kann aufgegeben werden, Anregungen oder Beschwerden in der für 

eine ordnungsgemäße Beratung erforderlichen Anzahl einzureichen. Die Beratung kann 
in diesen Fällen bis zur Einreichung der notwendigen Unterlagen ausgesetzt werden. 

 
(8) Von einer Prüfung von Anregungen und Beschwerden soll abgesehen werden, wenn 
 

a) der Inhalt einen Straftatbestand erfüllt; 
b) gegenüber bereits geprüften Anregungen und Beschwerden kein neues Sachvor-

bringen vorliegt. 
 
(9) Der Antragsteller ist über die Stellungnahme des nach Abs. 4 zuständigen Ausschusses 

durch den  Bürgermeister  zu unterrichten. 
 
 

§ 7 
Bezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder 

 
(1) Der Rat führt die Bezeichnung "Rat der Gemeinde Aldenhoven". 
 
(2) Die Mitglieder des Rates führen die Bezeichnung "Ratsfrau" bzw. "Ratsherr". 
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§ 8 
Dringlichkeitsentscheidungen 

 
Dringlichkeitsentscheidungen des Hauptausschusses oder des Bürgermeisters mit einem Ratsmit-
glied (§ 60 Abs. 1 und 2 GO) bedürfen der Schriftform. Der Mitunterzeichner des Dringlichkeits-
beschlusses soll dem Hauptausschuss angehören. 
 
 

§ 9 
Ausschüsse 

 
(1) Der Rat beschließt, welche Ausschüsse außer den in der Gemeindeordnung oder in ande-

ren gesetzlichen Vorschriften vorgeschriebenen Ausschüssen gebildet werden. Der Auf-
gabenkreis der Ausschüsse ist in der Zuständigkeitsordnung geregelt 

 
(2) Der Rat kann für die Arbeit der Ausschüsse allgemeine Richtlinien aufstellen. 
 
(3) Die Ausschüsse werden ermächtigt, in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches die Ent-

scheidungen dem  Bürgermeister  zu übertragen. Der Rat kann sich für einen bestimmten 
Kreis von Geschäften oder für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehalten. 
 

(4) Die Vorsitzenden der Ausschüsse können vom Bürgermeister jederzeit Auskunft und 
Akteneinsicht über Angelegenheiten verlangen, die zum Aufgabenbereich ihres Aus-
schusses gehören. 

 
 

§ 10 
Aufwandsentschädigung, Verdienstausfallersatz 

 
(1) Die Mitglieder des Rates erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form eines monatli-

chen Pauschalbetrages nach Maßgabe der EntschVO. 
 
(2) Sachkundige Bürger und sachkundige Einwohner erhalten für die Teilnahme an Aus-

schuss- und Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld nach Maßgabe der EntschVO. Dies gilt 
unabhängig vom Eintritt des Vertretungsfalles auch für die Teilnahme an Fraktionssit-
zungen als stellvertretendes Ausschussmitglied. Die Anzahl der Fraktionssitzungen, für 
die das Sitzungsgeld gezahlt wird, wird auf 20 Sitzungen im Jahr beschränkt. 

 
(3) Rats- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls. Der 

Verdienstausfall wird für jede Stunde der versäumten regelmäßigen Arbeitszeit berech-
net, wobei die letzte angefangene Stunde voll zu rechnen ist. Der Anspruch wird wie 
folgt abgegolten: 

 
a) Alle Rats- und Ausschussmitglieder erhalten auf Antrag einen Regelstundensatz, 

es sei denn, dass sie ersichtlich keine finanziellen Nachteile erlitten haben. Der 
Regelstundensatz wird auf 8,00 € festgesetzt. 
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b) Unselbständigen wird im Einzelfall der den Regelstundensatz übersteigende Ver-

dienstausfall gegen entsprechenden Nachweis, z.B. durch Vorlage einer Beschei-
nigung des Arbeitgebers, ersetzt. 

 
c) Selbständige können eine besondere Verdienstausfallpauschale je Stunde erhal-

ten, sofern sie einen den Regelsatz übersteigenden Verdienstausfall glaubhaft ma-
chen. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch eine schriftliche Erklärung über die 
Höhe des Einkommens, in der die Richtigkeit der gemachten Angaben versichert 
wird. 

 
d) Personen, die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen führen und nicht oder 

weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die Zeit der man-
datsbedingten Abwesenheit vom Haushalt mindestens den Regelstundensatz. Auf 
Antrag werden statt des Regelstundensatzes die notwendigen Kosten für eine 
Vertretung im Haushalt ersetzt. 

 
e) Entgeltliche Kinderbetreuungskosten, die außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit 

aufgrund der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt notwendig werden, 
werden auf Antrag in Höhe der nachgewiesenen Kosten erstattet. Kinderbetreu-
ungskosten werden nicht erstattet bei Kindern, die das 14. Lebensjahr vollendet 
haben, es sei denn, besondere Umstände des Einzelfalls werden glaubhaft nach-
gewiesen. 

 
f) In keinem Fall darf der Verdienstausfallersatz den Betrag von 21,00 € je Stunde 

überschreiten. 
 

g) Stellvertretende Bürgermeister nach § 67 Abs. 1 GO und Fraktionsvorsitzende - 
bei Fraktionen mit mindestens 10 Mitgliedern auch ein stellvertretender Vorsit-
zender, mit mindestens 20 Mitgliedern auch 2 stellvertretende Vorsitzende- erhal-
ten neben den Entschädigungen, die den Ratsmitgliedern nach § 45 GO zustehen, 
eine Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der EntschVO. 

 
 

§ 11 
Genehmigung von Rechtsgeschäften 

 
(1) Verträge der Gemeinde mit Mitgliedern des Rates oder der Ausschüsse sowie mit dem  

Bürgermeister und den leitenden Dienstkräften der Gemeinde bedürfen der Genehmigung 
des Rates. 

 
(2) Keiner Genehmigung bedürfen 

a) Verträge, die auf der Grundlage feststehender Tarife abgeschlossen werden, 
b) Verträge, denen der zuständige Ausschuss auf der Grundlage einer von der Ge-

meinde vorgenommenen Ausschreibung zugestimmt hat, 
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c) Verträge, deren Abschluss ein einfaches Geschäft der laufenden Verwaltung (§ 41 
Abs. 3 GO) darstellt. 

 
(3) Leitende Dienstkräfte i.S. dieser Vorschrift sind der Bürgermeister und sein allgemeiner 

Vertreter. 
 
 

§ 12 
Bürgermeister 

 
(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf den Bürgermeis-

ter übertragen, soweit nicht der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten 
Kreis von Geschäften oder für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehält. Nähere Ein-
zelheiten sind in der Zuständigkeitsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemein-
de Aldenhoven festgelegt. 

 
(2) Im übrigen hat der Bürgermeister nach pflichtgemäßem Ermessen darüber zu ent-

scheiden, welche Angelegenheiten als Geschäfte der laufenden Verwaltung anzusehen 
sind. 

 
(3) Der Bürgermeister trägt bei feierlichen Anlässen eine Amtskette. 
 
(4) Der Rat wählt ohne Aussprache für die Dauer seiner Wahlzeit aus seiner Mitte zwei eh-

renamtliche Stellvertreter/innen des Bürgermeisters. Sie vertreten den Bürgermeister bei 
der Leitung der Sitzungen und bei der Repräsentation. 

 
 

§ 13 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Aldenhoven, die durch Rechtsvorschrift 

vorgeschrieben sind, werden durch Aushang in dem gem. Abs. 2 dafür vorgesehenen Be-
kanntmachungskasten der Gemeinde für die Dauer von mindestens einer Woche vollzo-
gen. Auf den Aushang ist gleichzeitig in der "Jülicher Zeitung" und in den "Jülicher 
Nachrichten" hinzuweisen. 

 
(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Ratssitzungen werden durch Aushang im amtlichen Be-

kanntmachungskasten im Ortsteil Aldenhoven am Rathaus veröffentlicht. 
 

Bei der Bestimmung der Dauer des Aushangs sind die in der Geschäftsordnung festgeleg-
ten Ladungsfristen zu beachten. Auf den einzelnen Bekanntmachungen sind der Zeit-
punkt des Aushangs und der Zeitpunkt der Abnahme zu bescheinigen. Die Abnahme darf 
frühestens am Tage nach der Ratssitzung erfolgen. 

 
(3) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch Abs. 1 festgelegten Form infolge höhe-

rer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so erfolgt die Be-
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kanntmachung ersatzweise über die Internetseite www.aldenhoven.de oder durch Veröf-
fentlichung in einer eigens aus diesem Anlass herausgegebenen Ausgabe von "Aldenho-
ven Info-Blatt". Ist der Hinderungsgrund entfallen, wird die öffentliche Bekanntmachung 
nach Abs. 1 unverzüglich nachgeholt. 

 
 

§ 14 
Zuständigkeit für dienstrechtliche Entscheidungen 

 
(1) Der Bürgermeister trifft alle dienstrechtlichen und arbeitsrechtlichen Entscheidungen, 
soweit sie nicht gemäß Abs. 2 dem Rat vorbehalten sind. Im Falle von unbefristeten Neuein-
stellungen, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, entscheidet der Bürgermeister nach 
Rücksprache mit den im Rat vertretenen Fraktionen. 
 
(2) Für Bedienstete in Führungsfunktionen trifft der Rat im Einvernehmen mit dem Bürger-
meister alle Entscheidungen, die das beamtenrechtliche Grundverhältnis oder das Arbeitsver-
hältnis eines Bediensteten zur Gemeinde verändern. Kommt ein Einvernehmen nicht zu Stan-
de, kann der Rat die Entscheidung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl 
der Ratsmitglieder treffen. Kommt auch dann keine Entscheidung zustande, trifft der Bür-
germeister die Entscheidung. Bedienstete in Führungsfunktionen sind der allgemeine Vertre-
ter und die übrigen Dezernenten/innen. 
 
(3) Bei allen Personalangelegenheiten bleiben die Rechte des Personalrates unberührt. 
 
 

§ 15 
Inkrafttreten  

 
Die Hauptsatzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung (13.12.1999) in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die frühere Hauptsatzung vom 24.11.1994, zuletzt geändert am 29.11.1999, außer Kraft. 
Die 1. Änderungssatzung vom 23.05.2000 tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
(26.05.2000) in Kraft. Die 2. Änderungssatzung vom 09.10.2000 tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung (12.10.2000) in Kraft. Die 3. Änderungssatzung vom 09.11.2000 tritt am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung (15.11.2000) in Kraft. Die 4. Änderungssatzung vom 05.08.2002 
tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung (08.08.2002) in Kraft. Die 5. Änderungssatzung tritt 
mit Ablauf der Legislaturperiode des bei der Kommunalwahl 1999 gewählten Rates der Gemein-
de Aldenhoven in Kraft. Die 6. Änderungssatzung vom 31.10.2006 tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung (04.11.2006) in Kraft. Die bisherigen Regelungen treten insoweit außer Kraft. Die 
7. Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2008 in Kraft. Die bisherige Regelung tritt dann insoweit 
außer Kraft. 
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Anlage 3 zu § 3 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Gemeinde Aldenhoven 

 
(gültig ab 01. Oktober 2004) 

 
 
 
Die Ortschaft Aldenhoven wird gemäß § 3 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Aldenho-
ven wie folgt in 3 Gemeindebezirke eingeteilt: 
 
 
Gemeindebezirk Aldenhoven 1: 
Am Köttenicher Weiher, An der Bleiche, Barbarastraße, Bourheimer Weg, Breslauerstraße, 
Engelsdorfer Weg, Gerberstraße, Glückaufstraße, Hans-Böckler-Weg, Industriestraße, Jüli-
cher Straße, Käthe-Kollwitz-Ring, Knappenstraße, Königsberger Straße, Köttenicher Mühle, 
Martin-Luther-Straße, Martinusstraße, Mittelweg, Ostring, Pestalozziring, Saarstraße, Schwa-
nenstraße, Sudetenstraße, Urweg, Westring, Wiesenstraße 
 
 
Gemeindebezirk Aldenhoven 2: 
 Alte Bundesstraße, Alte Turmstraße, Am Römerpark, Am Schwanenkamp, Am Stippchen, 
Am Wasserturm, Am Wehrgang, An der Bergsmühle, Auf dem Wall, Auf der Komm, Blu-
menstraße, Dietrich-Mülfahrt-Straße, Eichendorffstraße, Frauenrather Straße, Fritz-Erler-
Ring, Gartenstraße, Hof Küpper, Im Dümpel, Im Graben, Jahnstraße, Kapellenplatz, Kapuzi-
nerstraße, Marienstraße, Markfestestraße, Neu Patterner Hof, Niedermerzer Straße (Haus-
nummern 1-21 und 2-12), Probsteistraße, Pützdorfer Straße, Rössener Ring, Theodor-Hürth-
Straße, Uhlandstraße, Von-Pforzheim-Straße, Zehnthofstraße 
 
 
Gemeindebezirk Neu Pattern: 
Am alten Bahnhof, Geuenicher Straße, Geusenstraße, Karl-Arnold-Ring, Konrad-Adenauer-
Straße, Matthäus Straße, Niedermerzer Straße (Hausnummern 14 bis Ende und 23 bis Ende), 
Patterner Ring 


